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Auf der Grundlage von § 29 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen vom

4. August 1993 (Sächsisches Hochschulgesetz, Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.

35/1993) erläßt die Technische Universität Bergakademie Freiberg für den Studiengang

Geologie/Paläontologie folgende Diplomprüfungsordnung:

I, Alleemeiner Teil

§ l Zweck der Diplompriifung

§ 2 Diplomgrad
§ 3 Regelstudienzeit und Studienaufbau

§ 4 Prüfungen, Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen
§ 5 Priifungsausschuß

§ 6 Priifer und Beisitzer

§ 7 Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfiingsleistungen
§ 8 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

II. Diplom-Vorpriifung

§ 9 Zulassung

§ 10 Zulassungsverfahren

§ 11 Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorprüfung
§ 12 Schriftliche Prüfungen

§ 13 Mündliche Prüfungen

§ 14 Prüfungsrelevante Studienleistungen

§ 15 Bewertung der Priifungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Diplom-

Voqmifung
§ 16 Wiederholung der Diplom-Vorprüfung
§ 17 Zeugnis

III. Diplompriifung

§ 18 Zulassung

§ 19 Umfang und An der Diplompriifung
§ 20 Diplomarbeit

§ 21 Annahme und Bewertung der Diplomarbeit

§ 22 Schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen und prüfungsrelevante Studien-
leistungen

§ 23 Zusatzfächer

§ 24 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der
Diplompriifung
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§ 25 Wiederholung der Diplomprüfung
§ 26 Zeugnis

§ 27 Diplomurkunde

IV. SchlußbestimmunKen

§ 28 Ungültigkeit der Diplom-Vorpriifung und der Diplomprüfung

§ 29 Einsicht in die Prüfungsakten

§ 30 Ubergangsregelungen
31 Inkrafttreten

LA llgemeiner Teil

l
Zweck der Diplompriifung

Die Diplompriifung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Diplomstudienganges

Geologie/Paläontologie. Durch die Diplompriifung soll festgestellt werden, ob der Kandidat'

die Zusammenhänge des Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschafüiche Methoden
und Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen

gründlichen Fachkenntnisse erworben hat.

§2
Diplomgrad

Ist die Diplompriifung bestanden, verleiht die TU Bergakademie Freiberg den akademischen
Grad "Diplom-Geologe" in männlicher bzw. weiblicher Schreibform mit Angabe des

Studienganges und der Studienrichtung, abgekürzt

"Dipl.-Geol.".

Maskuline Personenbezeichnungen in dieser Ordnung gelten ebenso für Personen

weiblichen Geschlechts.
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§3
Regelstudienzeit und Studienaufbau

(l) Die Regelstudienzeit beträgt 9 Semester.

(2) Das Studium gliedert sich in

l. das Grundstudium, dessen Dauer 4 Semester beträgt,

2. das Hauptstudium, dessen Dauer einschließlich der Zeiten zur Anfertigung der selbst-

ständigen geologischen Kartierung (Diplomkartierung) und der Diplomarbeit 5 Seme-
ster beträgt.

(3) Der zeitliche Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluß des Studiums erforderii-

chen Lehrveranstaltungen im Pflicht- und Wahlpflichtbereich beträgt innerhalb von 8 Seme-
stern während der Vorlesungszeit der Semester 180 Semesterwochenstunden. Hinzu kommen

Geländepraktika/Exkursionen im Umfang von 130 Tagen. Davon entfallen auf das Grund-

Studium 90 Semesterwochenstunden (SWS) sowie 74 Tage Geländepraktika/Exkursionen in

der Vorlesungsfreien Zeit (VfZ), auf das Hauptstudium ebenfalls 90 SWS sowie 56 Tage
Geländepraktika/Exkursionen in der VfZ. Hinzu kommt der Nachweis einer zweimonatigen

geologisch relevanten berufspraktischen Tätigkeit außerhalb der Hochschule.

(4) In der Studienordnung sind die Studieninhaite so ausgewählt und begrenzt, daß das
Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei wird gewährleistet, daß

der Student im Rahmen der Prüfungsanforderungen des Studienganges nach eigener Wahl

Schweqiunkte setzen kann und Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgegliche-
nen Verhältnis zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme

an zusätzlichen Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, stehen. Die Teilnahme

an zusätzlichen Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, ist möglich.

§4
Aufbau der Prüfungen, Prüfungsfristen

(l) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorpriifung voraus. Die Diplom-Vorprüfung besteht
aus Fachprüfungen, die Diplomprüfung aus Fachprüfungen und der Diplomarbeit. Pach-

Prüfungen setzen sich aus Prüfungsieistungen in einem Priifiingsfach oder in einem fachüber-

greifenden Priifungsgebiet zusammen; sie können auch aus nur einer Priifungsleistung
bestehen.

(2) Die Meldung zur letzten Fachprüfung der Diplom-Voqwüfung erfolgt spätestens im 4.

Semester, zur letzten Fachprüfung der Diplomprüfung in der Regel im 8. Semester. Der

Kandidat muß sich der DipIom-Vorprüfung spätestens vor Beginn des 5. Semesters und der

Diplompriifung spätestens 4 Semester ngch Ablauf der Regelstudienzeit unterzogen haben.
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Die Prüfungen können auch vor Ablauf der im § 11 Absatz 2 und § 19 Absatz 2 angegebe-
nen Fristen abgelegt werden, sofem die für die Zulassung erforderlichen Leistungen gemäß
§ 11 Absatz 3 bzw. § 19 Absatz 3 nachgewiesen werden. In diesem Fall gilt eine nicht-

bestandene Prüfung als nicht stattgefunden. Der Anteil der vorgezogenen Fachpriifungen darf

33 % nicht überschreiten. Soweit Studienzeiten gemäß § 7 angerechnet werden, verändern

sich die jeweiligen Meldefristen entsprechend. Urlaubssemester werden nicht angerechnet.

(3) Nach dem 2. Semester findet eine geowissenschaftliche Orientierungsprüfung in Form
eines schriftlichen Testates von maximal 2 Stunden Dauer statt. Dieses Testat soll Auskunft

über Eignung und Befähigung zum Studium der Geowissenschaften geben; es wird nach

"bestanden / nicht bestanden" - Kriterien bewertet.

(4) Der Prüfungsausschuß hat die Prüfungstermine und die konkreten Meldefristen rechtzeitig

bekanntzugeben.

§5
Prüfungsausschuß

(l) Der Priifungsausschuß ist für alle Fragen im Zusammenhang mit der Priifungsordnung
zuständig; insbesondere für die Anrechnung von Studienzeiten sowie von Studien- und

Prüfungsleistungen, die Aufstellung der Prüfer- und Beisitzerlisten, die inhaltlichen Aufgaben

bei der Organisation der Prüfungen, die Entscheidung über die Gewährung von angemesse-

nen Prüfungsbedingungen für Studenten, die durch ein ärzüiches Zeugnis nachweisen, daß
sie wegen körperlicher Beeinträchtigung oder Behinderung nicht in der Lage sind, eine

Prüfung bzw. eine Studienleistung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen.

Der Priifungsausschuß ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungs-

prozeßrechts.

(2) Der Vorsitzende des Priifungsausschusses, sein Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des
Priifungsausschusses sowie deren Stellvertreter werden vom Fakultätsrat bestellt. Der Prii-

fungsausschuß setzt sich wie folgt zusammen:

5 Professoren

l wissenschaftlicher Mitarbeiter

l Student

Das studentische Mitglied des Priifüngsausschusses muß das Grundstudium abgeschlossen

haben.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt 3 Jahre. Für das studentische Mitglied beträgt die

Amtszeit l Jahr.

(4) Der Priifungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Priifungsordnung

eingehalten werden. Er berichtet dem Fakultätsrat regelmäßig über die Entwicklung der
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Priifungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die
Diplomarbeit sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in

geeigneter Weise durch die Hochschule offenzulegen. Der Prüfungsausschuß gibt Anregun-

gen zur Reform der Studienordnungen/Studienpläne und Prüfungsordnungen.

(5) Die Mitglieder des Priifungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen

beizuwohnen.

(6) Die Entscheidungen des Prüf'ungsausschusses werden dem Priifungsamt vom Vorsitzenden

schriftlich mitgeteilt, wenn es für die Arbeit des Prüfungsamtes erforderlich ist.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsaus.schusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amtsver-

schwiegenheit. Sofern sie nicht im Öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzen-

den zur Amtsverschwiegenheit zu verpflichten.

§6
Prüfer und -Beisitzer

(l) Der Prüfungsau.sschuß bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Zu Prüfem dürfen nur
Hochschullehrer und habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiter bestellt werden, die in dem

Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine eigenverantwortliche, selbständige Lehrtä-

tigkeit ausgeübt haben, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern. Prii-

fungsrelevante Studienleistungen können auch von den jeweiligen Lehrkräften abgenommen

werden.

Zum Beisitzer bei mündlichen Prüfungen darf nur bestellt werden, wer die entsprechende

Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Die Namen der jeweils für die einzelnen Fächer zur Verfügung stehenden Prüfer werden

vom Prüfungsausschuß über das Prüfungsamt rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben.

(3) Sind mehrere Priifungsberechtigte für ein Priifungsfach vorhanden, hat der Kandidat die

Möglichkeit, unter diesen einen als Priifer für die mündliche Prüfung vorzuschlagen. Aus

wichtigen Gründen, insbesondere bei übermäßiger Prüfungsbelastung des vorgeschlagenen
Priifers, kann der Prüfungsausschuß von dem Vorschlag des Kandidaten abweichen.

(4) Für die Priifer und die Beisitzer gilt § 5 Abs. 7 entsprechend.

§7
Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen

und Prüfungsleistungen

(l) Studienzeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen in demselben Studiengang an
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einer Universität oder einer gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-

rahmengesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung anerkannt. Dasselbe gilt für Diplom-

Voqxüfungen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen
werden anerkannt, soweit die Gleichwerägkeit festgestellt ist. Gleichwertigkeit ist festzustel-

len, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in

den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an der TU Bergakademie
Freiberg im wesentlichen .entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine

Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anerkennung von Studien-

zeiten, Studienleistungen und Priifungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des

Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministertonferenz und

Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Aquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im

Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit

kann die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staaüich anerkannten

Femstudien gelten die Absätze l und 2 entsprechend.

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten werden anerkannt.

(5) Werden Studien- und Priifungsleistungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Notensy-

steme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzube-

ziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" aufgenommen.

Die Anerkennung wird im Zeugnis vermerkt.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze l bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf

Anerkennung. Die Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-

gen, die im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von

Amts wegen. Der Student hat die fiir die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) Kann die Gleichwertigkeit von Leistungen nicht festgestellt werden, so bestimmt der

Prüfungsausschuß, ob ein Kolloquium gemäß Absatz 8 oder eine Prüfung gemäß Absatz 9
abzulegen ist. Hierüber erteilt das Priifungsamt auf Veranlassung des Priifungsausschusses

dem Studenten einen schriftlichen Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung.

(8) Kolloquien dienen allein der Feststellung, ob ein Kandidat die zu fordernden Mindest-

kennüiisse besitzt. Sie werden dann auferlegt, wenn die Gleichwertigkeit gemäß Absatz 7

nicht festgestellt werden kann. Kolloquien erfordern keine Ubungsleistungen. Ein Kollo-

quium wird "positiv" bewertet, wenn die Leistungen mindestens ausreichend gemäß § 15
sind, sonst "negaäv"; in diesem Fall ist die Prüfung gemäß Absatz 9 abzulegen.

(9) Die Prüfung wird in der Regel dann auferlegt, wenn bei einem Wechsel des Studiengan-
ges mit abgeschlossenem Grund- bzw. Hauptstudium eine oder mehrere im neuen Studien-
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gang vorgeschriebene Prüfung(en) noch nachzuholen ist (sind). Ein Zeugnis darüber wird
nicht ausgestellt, vielmehr erhält der Kandidat über erfolgreich abgelegte Prüfungen vom

Priifungsamt eine Bescheinigung darüber, daß er den Absolventen der entsprechenden Ge-

samtpriifung (DipIom-Vorprüfung bzw. Diplom-Prüfung) gleichgestel!t wird. Die Be-
scheinigung wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertreter

unterzeichnet.

(10) Zu Prüfungen gemäß Absatz 9 hat sich der Kandidat - wie zu regulären Prüfungen - im
Priifungsamt anzumelden; die Prüfungen sind mit Beisitzer und Protokoll gemäß § 13
Absatz 3 durchzuführen. Diese Prüfungen können auch außerhalb der normalen Prii-

fungszeiträume abgelegt werden.

§8
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(l) Eine Priifungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandidat
einen Priifungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn er nach Beginn der Prüfung

ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schrifüiche Prii-

fungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem

Priifungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei

Krankheit des Kandidaten wird die Vorlage eines ärztlichen Attestes und bei Zweifelsfällen

ein Attest eines von der TU Bergakademie Freiberg benannten Arztes verlangt. Werden die

Gründe vom Priifungsausschuß anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits

vorliegenden Priifung.sergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Priifungsleistung durch Täuschung oder

Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungs-

leistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen

Ablauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen Priifer oder Aufsichtsfiihrenden von der

Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die Prüfung als
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Priifungsausschuß

den Kandidaten von der Erbringung weiterer Priifungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen verlangen, daß die Entscheidungen
nach Absatz 3 Satz l und 2 vom Prüfungsausschuß überprüft werden.

Belastende Entscheidungen sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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II. Diplom-Vorprüfung

§9
Zulassung

(l) Zur Diplom-Vorpriifung kann nur zugelassen werden, wer

l. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fachgebundenen
Hochschulreife oder eine. durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen

Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung besitzt,

2. die gemäß § 11 Absatz 3 festgelegten Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung,

insbesondere die nach Zahl und Art vorgeschriebenen Leistungsnachweise über die

erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen oder über andere Studienlei-

stungen erbracht hat,

3. das geowissenschafüiche Orientiemngstestat bestanden hat,

4. im Studiengang Geologie/Paläontologie an der TU Bergakademie Freiberg im leteten

Semester vor der Diplom-Vorpriifung eingeschrieben gewesen ist,

5. seinen Prüfungsanspruch mit Überschreiten der Fristen für die Meldung zur oder die

Ablegung der Diplom-Vorprüfung nicht verloren hat.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorpriifung ist schriftlich zu stellen. Dem An-

tragsformular sind beizufügen:

l. Eine Erklärung des Kandidaten, daß ihm diese Priifungsordnung bekannt ist,

2. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz l genannten Zulassungsvoraussetzun-

gen,

3. eine Erklärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorpriifung oder eine

Diplomprüfung in demselben Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten

Hochschule im Geltungsbereich des Hochschukahmengesetzes nicht bestanden hat oder

ob er sich in einem Priifungsverfahren befindet.

(3) Kann der Kandidat eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 11 Absatz 3 wegen seiner
Teilnahme an einer noch laufenden Lehrveranstaltung nicht vorlegen, hat er eine dement-

sprechende schriftliche Erklärung abzugeben. In diesem Fall wird er unter dem Vorbehalt

zugelassen, daß er den Nachweis bis zur Prüfung führt.
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(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 2, Satz 2 erforderliche Unterlage
in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Priifungsausschuß gestatten, den

Nachweis auf andere Art zu führen.

(5) Die Absätze l bis 4 gelten entsprechend für die Zulassung zu einzelnen Priifungsabschnit-
ten.

§ 10
Zulassungsverfahren

(l) Die Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist vom Kandidaten im Prüfungsamt zu beantra-

gen.

(2) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß. Entscheidungsgrundlage ist eine
Bescheinigung des Priifungsamtes, daß die Zulassungsvoraussetzungen gegeben sind.

(3) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn

l. die in § 9 Absatz l genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder

3. der Kandidat die Dipiom-Vorpriifung oder die Diplomprüfung in demselben Studiengang

an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule im Geltungsbereich des Hoch-

schulrahmengesetzes endgültig nicht bestanden hat oder

4. der Kandidat sich in demselben Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten

Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes in einem Prüfungsver-

fahren befindet oder

5. der Prüfung.sanspruch erioschen ist.

§11
Ziel, Umfang und Art der Diplom-Vorpriifung

(l) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er das Ziel des Grund-

Studiums erreicht hat und daß er insbesondere die inhalüichen Grundlagen seines Faches, ein
methodisches Instrumentarium und eine systematische Orientierung erworben hat, die

erforderlich sind, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen. Gegenstand der Fachprüfungen
sind die Stoffgebiete der den Priifungsfächem nach Maßgabe der Studienordnung zugeord-

neten Lehrveranstaltungen (s. Anlage l der Studienordnung).

10
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(2) Die Diplom-Vorprüfung besteht aus Prüfungen in folgenden Fächern:

2 Pflichtfächer:

l. Prüfungsfach

2. Priifungsfach

b) 2 Wahlpflichtfächer:

3. Prüfungsfach

Geologie und Paläontologie

Mineralogie und Petrologie

(Wichtung 2)
(Wichtung 2)

(Wichtung l)

4. Prüfungsfach

Höhere Mathematik/Stochastik
oder

Informatik

oder

Chemie
oder

Experimentelle Physik

eines der nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählten Fächer

Als 4. Prüfungsfach kann auch ein anderes, in sinnvollem Zusammenhang zu den Geo-

Wissenschaften stehendes Fach, insbesondere ein Fach aus Geotechnik/Bergbau oder

den Biowissenschaften oder der Physischen Geographie vom Kandidaten gewählt
werden. Der Student hat für dieses Fach nach Beratung durch einen Hochschullehrer bis

zum Ende des 3. Semesters dem Priifungsausschuß einen individuellen Studienplan und

Priifungsplan vorzulegen, der Angaben über das von ihm gewählte Fach und die hierfür

bereits belegten sowie noch zu belegenden Lehrveranstaltungen mit Angabe der gewähl-

ten Priifungsschweq)unkte und Wichtungen von Teilpriifungen, wenn solche vorgesehen
sind, und Angaben zu Vorleistungen (Scheine) für die Prüfung enthält. Dieser Studien-

und Priifungsplan ist vom Priifungsausschuß zu bestätigen.

- Eine mündliche Prüfung gemäß § 13 mit einer zeitlichen Dauer von 45 - 60 Minuten

pro Kandidat findet in den Fachem

Geologie und Paläontologie

Mineralogie und Petrologie
Höhere Mathematik/Stochastik

Experimentelle Physik

Chemie

(nach dem 4. Semester)

(nach dem 4. Semester)

(nach dem 3. Semester)

(nach dem 3. Semester)

(nach dem 3. Semester)

statt.

Eine schriftliche Prüfung gemäß § 12 mit einer zeitlichen Dauer von maximal 2 Stun-

den findet im Fach
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Informatik (nach dem 2. Semester)

statt.

(3) Für die Fachprüfungen sind folgende Vorleistungen Zulassungsvoraussetzung:

Fachpriifung Geologie und Paläontologie
- Ubungsschein' Gelände und Kartierungspraktika

- Ubungs.schein' Allgemeine und Historische Geologie

- Ubungsschein' Paläontologie

- Ubungsschein' Lagerstättenlehre

- Ubungs.schein' geoiogisches Hauptseminar

Fachprüf'ung Mineralogie und Petrologie

- Ubungsschein' Mineralogie

- Ubungsschein" Petrologie und Mikroskopie

Fachprüfung Höhere Mathematik/Stochastik

- Uhungsschein' Grundkurs Höhere Mathematik/Stochastik

Fachprüfung Informatik
- Ubungsschein ' Informatik

Fachpriitung Chemie

- Ubungsschein' anorganische, analytische und organische Chemie

Fachprüfung Experimentelle Physik
- Ubungsschein' Experimentelle Physik

Die Modalitäten zur Erlangung des Ubungsscheines werden durch die betreffenden

Lehrenden zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen festgelegt und den Studie-

renden bekanntgegeben.

Die Zulassung zur letzten Fachpriifung der Diplom-Vorpriifung kann nur erfolgen, wenn

in den nicht als Prüfungsfach gewählten Wahlpflichtfächem Grundkenntnisse durch je

einen Ubungsschein gemäß Anlage l der Studienordnung nachgewiesen werden.

(4) Bei der Berechnung der Gesamtnote über die Diplom-Voqn-üfung haben die einzelnen
Fachnoten die in Absatz 2 angegebene Wichtung.

(5) Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er wegen länger an-
dauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz

oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat der Vorsitzende des Prüfungsaus-

Schusses dem Kandidaten zu gestatten, gleichwertige Priifungsleistungen in einer anderen
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Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen.

§ 12
Schriftliche Präfungen

(l) Die schriftlichen Prüfungen werden unter Aufsicht in begrenzter Zeit mit vom Prüfer

zugelassenen Hilfsmitteln durchgeführt. Der Kandidat soll nachweisen, daß er Probleme mit

den geläufigen Methoden des jeweiligen Prüfüngsfaches erkennen und die Wege zu einer
Lösung finden kann.

Die Leistung der schriftlichen Prüfung ist in der Regel von zwei Prüfem zu bewerten.

(2) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausur benutzt werden dürfen, entscheidet der Prüfer.

Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der Ankündigung des Prüfungs-

termins bekanntzugeben.

§ 13
Mündliche Prüfungen

(l) In den mündlichen Prüfungen soll der Kandidat nachweisen, daß er die Zusammenhänge

des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge ein-

zuordnen vermag. Durch die mündlichen Prüfungen soll ferner festgestellt werden, ob der

Kandidat über breites Grundlagenwissen verfügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindestens zwei Priifem (Kollegial-

prüfung) oder vor einem Priifer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers als Gruppen-

prüfung oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Kandidat grundsätzlich nur
von einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note gemäß § 15 Abs. l hört der Priifer

die anderen an einer Kollegialprüfung mitwirkenden Prüfer.

(3) Die wesentlichen Gegenstände und die Ergebnisse der mündlichen Prüfungen sind in
einem Protokoll festzuhalten, das von allen beteiligten Prüfern und dem Beisitzer zu unter-

zeichnen und den Prüfungsakten beizulegen ist. Das Ergebnis ist dem Studenten jeweils im

Anschluß an die mündlichen Prüfungen bekanntzugeben.

(4) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen

wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es

sei denn, der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die

Beratung und Bekanntgäbe der Prüfungsergebnisse an die Kandidaten.

(5) Die Gleichstelhmgsbeauftragte muß auf Antrag des Kandidaten als Zuhörer zugelassen

werden.
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§ 14
Priifungsrelevante Studienleistungen

(l) Bei prüfungsrelevanten Studienleistungen werden die Priifungsleistungen in Form von
mündlichen Priifungsgesprächen, Referaten, Klausuren, sonstigen schriftlichen Ausarbeitun-

gen oder protokollierten praktischen Leistungen im Rahmen der dem Fach zugeordneten

Lehrveranstaltungen erbracht. Vor Beginn der Lehrveranstaitungen sind die Studierenden

über die Modalitäten schriftlich zu unterrichten.

(2) Die Leistungen sind vom Priifungsberechtigten gemäß § 6 Absatz l nach § 15 zu bewer-

ten. Die Priifungsleistungen sind erfolgreich erbracht, wenn sie mindestens mit "ausreichend"

(4,0) bewertet wurden. Priifungsleistungen, die mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet

wurden oder gemäß § 8 als nicht bestanden gelten, sind gemäß § 16 zu wiederholen.

(3) Für die erfolgreich erbrachten Prüfungsleistungen wird vom Priifer eine Bescheinigung
ausgestellt, auf der die An und der Gegenstand der der Beurteilung zugrunde gelegten

Leistung anzugeben sind.

§15
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

und Bestehen der Diplom-Vorpriifung

(l) Die Noten für die einzelnen Priifungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfem

festgesetzt. Für die Bewertung der Priifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

l = sehr gut

2 = gut

3 = befriedigend

4 = ausreichend

5 = nicht ausreichend

eine hervorragende Leistung;

eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen

Anforderungen liegt;

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen

entspricht;

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-

derungen genügt;

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An-

forderungen nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Emiedri-

gen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7

und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
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(2) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die Fachnote mindestens "ausreichend" (4,0) ist.

(3) Besteht eine Fachpriifung aus mehreren Prüfungsleistungen errechnet sich die Fachnote

unter Berücksichtigung der festgelegten Wenigkeit der einzelnen Noten aus dem Durchschnitt

der Noten der einzelnen Priiftingsleistungen.

Die Fachnote lautet:

bei einem Durchschnitt bis l ,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt über l ,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt über 3.5 bis 4.0 = ausreichend

bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend

(4) Die Diplom-Voqmifung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen bestanden sind.

Die Gesamtnote der Diplom-Voqmifung errechnet sich unter Berücksichtigung der festgeleg-
ten Wertigkeit der einzelnen Fachnoten aus dem Durchschnitt der Fachnoten. Die Gesamt-

note einer bestandenen Diplom-Vorpriifung lautet:

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut

bei einem Durchschnitt über l ,5 bis 2,5 = gut

bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4.0 = ausreichend.

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle

hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

§ 16
Wiederholung der Diplom-Vorprufang

(l) Die Diplom-Voqirüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie nicht bestanden ist

oder als nicht bestanden gilt, einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholungspriifung
kann nur für besonders begründete Ausnahmefälle und nur zum vom Prüfungsausschuß

festzulegenden Prüfungstermin vorgesehen werden. Fehlversuche an anderen Hochschulen

sind anzurechnen. Die Wiederholung einer bestandenen Fachpriifüng zur Aufbesserung der

Note ist nur im Fall einer vorzeitig abgelegten Prüfung gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 auf An-

trag des Kandidaten möglich.
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(2) Wiederholungspriifungen sind spätestens im Rahmen der Priifungstermine des jeweils
nachfolgenden Semesters abzulegen Der Prüfungsanspruch erlischt bei Versäumnis der Wie-

derholungsfrist, es sei denn, der Kandidat hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Über

Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuß.

(3) Die ersten Wiederholungsprüfungen sind entsprechend § 15 zu bewerten.

(4) Zweite Wiederholungsprüfungen sind nur als mündliche Prüfungen durchzuführen und

von zwei Prüfern abzunehmen. Bestandene zweite Wiederholungsprüfungen sind mit "aus-

reichend" (4,0) zu bewerten.

(5) Eine Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn diese mit "nicht ausreichend" bewertet

wurde und alle Wiederholungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

§17
Zeugnis

(l) Über die bestandene Diplom-Voqiriifung ist unverzüglich, möglichst innerhalb von vier

Wochen vom Priifungsamt ein Zeugnis auszustellen. Es weist die in den Fachprüfungen

erzielten Noten und gegebenenfalls die Gesamtnote aus. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden

des Priifungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel der TU Bergakademie Frei-

berg zu versehen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte

Prüfungsieistung erbracht wurde.

(2) Ist die Diplom-Vorpriifung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt der
Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Studenten hierüber einen schriftlichen Bescheid,

der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb
welcher Frist Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung wiederholt werden können.

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-Vorpriifung ist mit einer Rechtsbehelfs-

belehrung zu versehen.

(4) Hat der Kandidat die Dipiom-Vorprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und
gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die

die erbrachten Priifungsleistungen und deren Noten sowie die zur Diplom-Vorpriifung noch

fehlenden Priifungsleistungen enthält und erkennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung nicht

bestanden ist.
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ILL _D_ iplomprüfung

§ 18
Zulassung

(l) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer

l. das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, einer einschlägigen fachgebundenen
Hochschulreife oder eine durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen

Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberechtigung besitzt,

2. die Diplom-Vorprüfung in demselben oder nach Maßgabe des Landesrechts in einem

verwandten Studiengang bestanden oder eine gemäß § 7 Absatz 2 als gleichwertig

angerechnete Prüfungsleistung erbracht hat,

3. eine mindestens zweimonatige geologisch relevante berufspraktische Ausbildung
außerhalb der Hochschule sowie die Gelände- und Kartierungspraktika ordnungs-

gemäß abgeleistet hat.

4. eine vom Vorsitzenden des Prüfüngsausschusses unterschriftlich bestätigte schriftliche
Erklärung darüber abgegeben hat, welche Studienrichtung und welche Fächer er als

3. und 4. Priifungsfach mit welchen Leistungsnachweisen als Vorleistung gewählt hat

5. die gemäß § 19 Absatz 3 festgelegten Voraussetzungen für die Zulassung zur Prii-
fting, insbesondere die nach Zahl und An vorgeschriebenen Leistungsnachweise über

die erfolgreiche Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen oder über andere Stu-

dienleistungen erbracht hat,

6. mindestens ein Semester im Hauptstudium des Studienganges Geologie/Paläontologie

an der TU Bergakademie Freiberg eingeschrieben gewesen ist,

7. seinen Priifungsanspruch mit Überschreiten der Fristen für die Meldung zur oder die

Ablegung der Diplompriifung nicht verloren hat.

(2) Im übrigen gelten die § 9 und 10 entsprechend.

§19
Umfang und Art der Diplompriifung

(l) Die Diplompriifüng besteht aus
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a) der Diplomkartierung als priifüngsreleyante Studienleistung gemäß § 14. Sie soll
erweisen, daß der Kandidat einen geologischen Geländebefund darzustellen und

auszuwerten versteht. Der Rahmen der Diplomkartierung ist so bemessen, daß diese

in maximal 60 Geländetagen bewältigt werden kann. Sie ist von zwei Prüfern zu

bewerten. Die Note wird entsprechend § 21 Absatz 3 gebildet.

b) der Diplomarbeit,
die mit der unter a) genannten Kartierung kombiniert werden kann (In diesem Fall

müssen beide als gesonderte Priifungsleistung erkennbar und bewertbar sein.),

c) der mündlichen Prüfung gemäß § 13 mit einer Dauer von 45 bis 60 Minuten pro
Kandidat und Fach in folgenden Fachem (nach dem 8. Semester)

Pflichtfächer in der Studienrichtung Geologie/Paläontologie:

l. Prüfungsfach: Allgemeine und Regionale Geologie (Wichtung l)

2. Priifungsfach: Geowissenschaftliche Grundlagen (Wichtung l)

Pflichtfächer in der Studienrichtung Hydrogeologie/Umweltgeoipgie:

l. Prüfungsfach: Allgemeine und Regionale Geologie (Wichtung l)

2. Prüfungsfach: Hydrogeologie/Umweltgeologie (Wichtung l)

3. Priifungsfach: Angewandte Geowissenschaften (Wichtung l)

Wahlpflichtfächer in der Studienrichtung Geologie/Paläontologie für das 3. Priifüngs-
fach:

3. Prüfungsfach (Wichtung l):

Angewandte Geologie
oder

Strukturgeologie/Geotektonik

oder

Straügraphie/Historische Geologie
oder

Petrologie
oder

Lagerstättenlehre Kohle
oder
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Erdöl/Erdgas-Geologie
oder

Paläontologie
oder

Mathematische Geologie und Geoinformatik

Wahlpflichtfächer in beiden Studienrichtungen für das 4. Priifungsfach:

4. Prüfungsfach (Wichtung 0,5)

Lagerstättenlehre fester mineralischer Rohstoffe
oder

Geochemie

oder

Geophysik

oder, wenn nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt,

Angewandte Geologie
oder, wenn nicht bereits als 3. Priifungsfach gewählt,

Stratigraphie/Historische Geologie

oder, wenn nicht bereits als 3. Priifungsfach gewählt,

Petrologie

oder, wenn nicht bereits als 3. Priifungsfach gewählt,

Lagerstättenlehre Kohle

oder, wenn nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt,

Brdol/Erdgas-Geologie

oder, wenn nicht bereits als 3. Priifimgsfach gewählt,
Paläontologie

oder, wenn nicht bereits als 3. Prüfungsfach gewählt,

Mathematische Geologie/Geoinformatik
oder, wenn nicht bereits als Priifungsfach gewählt,

Hydrogeologie/Umweltgeologie

Als 4. Priifungsfach kann auch ein anderes, in sinnvollem Zusammenhang zu den

Geowissenschaften stehendes Fach vom Kandidaten gewählt werden. Der Student hat für

dieses Fach nach Beratung durch einen Hochschullehrer bis zum Ende des 7. Semesters

dem Priifungsausschuß einen individuellen Studienplan und Prüfungsplan vorzulegen, der

Angaben über das von ihm gewählte Fach und die hierfür bereits belegten sowie noch

zu belegenden Lehrveranstaltungen mit Angabe der gewählten Prüfungsschwerpunkte
und Wichtungen von Teilpriifungen, wenn solche vorgesehen sind, und Angaben zu

Vorleistungen (Scheine) für die Prüfung enthält. Dieser Studien- und Priifungsplan ist

vom Prüfüngsausschuß zu bestätigen.

Wird Paläontologie nicht als 3. bzw. 4. Priifungsfach gewählt, werden Grundzüge dieses
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Faches im l. Prüfungsfach mitgepriift.

In der Anlage 2 der Studienordnung sind den Prüftmgsfächern die Lehrgebiete zugeord-
net, die Gegenstand der Prüfung sind.

(2) In der Regel sind zuerst die vier Fachpriifungen abzulegen sowie die Diplomkartierung
abzuschließen, anschließend ist die Diplomarbeit anzufertigen. In diesem Falle ist das

Bestehen der Fachprüfungen Zulassungsvoraussetzung für die Diplomarbeit. Die Di-

plomarbeit muß spätestens 3 Monate nach der letzten Fachpriifung begonnen werden.

Auf Antrag des Kandidaten und nach erfolgter Bestätigung durch den Prüfungsausschuß
kann von der Reihenfolge der Priifungsleistungen nach Satz l abgewichen werden.

(3) Für die Fachprüfungen sind folgende Vorleistungen Zulassungsvoraussetzung:

l. Prüfungsfach:

- Ubungsschein Gelände- und Kartierungspraktika/Aerogeologie*

- Ubungsschein Geologisches Oberseminar*

- Ubungsschein Sedimentologie'

2. Priifungsfach:

Studienrichtung Geologie/Paläontologie

- Ubungsschein Hydro- und Ingenieurgeologie/Geophysik'
- Ubungsschein Petrologie Metamorphite/Magmatite"

- Ubungsschein Mathematische Geologie I/II*

Studienrichtung Hydrogeologie/Umweltgeologie
- Ubungsschein Hydrogeologie*

- Ubungsschein Geochemisches Praktikum*

- Ubungsschein Ingenieurgeologie*

3. Priifungsfach:

Studienrichtung Geologie/Paläontologie

- 4 Ubungsscheine' nach gewähltem Wahlpflichtfach-Bereich

Studienrichtung Hydrogeologie/Umweltgeologie
- Ubungsschein Geophysik
- Ubungsschein Ingenieurgeologie I'

- Ubungsschein Bodenkunde'

- Ubungsschein Computerkurs'

4. Prüfungsfach: 2 Ubungsscheine" nach gewähltem Wahlpflichtfach-Bereich

Die Modalitäten zur Erlangung des Ubungsscheines werden durch die betreffenden

Lehrenden zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltungen festgelegt und den Studie-
renden bekanntgegeben.
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(4) Bei der Berechnung der Gesamtnote über die Diplompriifung werden die einzelnen
Fachnoten mit der im Absatz 2 angegebenen Wichtung, die Note der Diplomkartiemng mit

der Wichtung l und die Note der Diplomarbeit mit der Wichtung 1,5 gewenet.

(7) § 11 Abs. 5 gilt entsprechend

§20
Diplomarbeit

(l) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, ein Problem der Geowis-
senschaften innerhalb einer vorgegebenen Frist selbständig nach wissenschaftlichen Methoden

zu bearbeiten.

(2) Die Zulassung zur Diplomarbeit muß schriftlich beim Priifungsamt beantragt werden. Die
Erfüllung aller Zulassungsvoraussetzungen wird dem Studenten durch das Priifungsamt

bescheinigt. Diese Bescheinigung ist Voraussetzung für die Vergabe des Diplomthemas.

(3) Die Diplomarbeit kann von jedem gemäß § 6 Absatz l vom Prüfungsausschuß bestellten

Prüfer ausgegeben und betreut werden. Soll die Diplomarbeit in einer Einrichtung außerhalb

der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vorsitzenden des

Priifungsausschusses. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, für das Thema der Diplom-

arbeit Vorschläge zu machen.

(4) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Priifungsausschusses dafür, daß ein Kandidat

rechtzeitig ein Thema fw eine Diplomarbeit erhält. Die Übergabe des Themas (Themenblatt)

der Diplomarbeit erfolgt über den Vorsitzenden des Priifungsausschusses. Der Zeitpunkt der
Ausgabe ist aktenkundig zu machen.

(5) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der

als Priifungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe

von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Ab-

grenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen

nach Absatz l erfüllt sind.

(6) Die Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit beträgt 7 Monate. Thema, Aufgabenstellung

und Umfang der Diplomarbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, daß die Frist zur Be-

arbeitung der Diplomarbeit eingehalten werden kann. Das Thema kann nur einmal und nur

innerhalb der ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Im Einzelfal!

kann auf begründeten Antrag der Priifimgsausschuß die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um

höchstens zwei Monate verlängern. Der Antrag dazu muß spätestens 14 Tage vor Abgabeter-

min beim Prüftmgsausschuß vorliegen.
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(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, daß er seine
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit -

selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt

sowie Zitate kenntlich gemacht hat.

§21
Annahme und Bewertung der Diplomarbeit

(l) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt vorzulegen. Der Abgabezeitpunkt
wird aktenkundig gemacht. Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß

§ 8 Absatz l als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

(2) Die Diplomarbeit ist in der Regel von zwei Prüfem zu begutachten und zu bewerten. Das

Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht übersteigen. Einer der Prüt'er soll derjenige

sein, der das Thema der Diplomarbeit ausgegeben hat. Der zweite Priifer wird vom Prü-

fungsausschuß bestellt, wobei der erste Prüfer Vorschlagsrecht besitzt; der zweite Prüfer

braucht nicht Angehöriger der TU Bergakademie Freiberg zu sein.

(3) Bei unterschiedlicher Beurteilung durch die Priifer wird über die Noten gemittelt. Der

Priifungsausschuß kann in besonderen Fällen einen weiteren Priifer hinzuziehen; Satz l gilt
entsprechend. Für den Fall, daß der erste Priifer die Note "nicht ausreichend" gegeben hat,

und der zweite Pnifer die Arbeit mit 3,3, 3,7 oder 4,0 bewertet hat, muß ein dritter Priifer

zugezogen werden, der nur noch darüber entscheidet, ob die Diplomarbeit mit 4,0 oder 5,0

bewertet wird.

(4) Die Diplomarbeit ist in einem Kolloquium zu verteidigen. Die Verteidigung findet

spätestens 2 Monate nach Abgabe der Diplomarbeit statt. Voraussetzung für die Zulassung

zur Verteidigung ist die Begutachtung der Dipiomarbeit mit mindestens 4,0 und die Vorlage

der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Abgabe der Belege und Arbeitsmaterialien. Die

Note der Diplomarbeit berechnet sich aus der Note der Begutachtung der Diplomarbeit mit
der Wichtung 2 und aus der Note der Verteidigung mit der Wichtung l. Das Diplom-KoIlo-

quium ist wie eine mündliche Prüfung zu bewerten und kann einmal wiederholt werden.

§22
Schriftliche Prüfungen, mündliche Prüfungen

und priifangsrelevante Studienleistungen

Für Schriftliche Prüfungen, Mündliche Prüfungen und Priifungsrelevante Studienleistungen

gelten die §§ 12, 13, und 14 entsprechend.
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§23
Zusatzfächer

Der Kandidat kann sich in weiteren als in den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung

unterziehen (Zusatzfächer). Zusatzfächer sind Fächer anderer Studienrichtungen bzw. anderer

Studiengänge, die mit einer in der betreffenden Diplomprüfungsordnung festgelegten Prüfung

abgeschlossen werden. Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fachem wird bei der Festsetzung
der Gesamtnote nicht mit einbezogen.

§24
Bewertung der Priifungsleistungen, Bildung der Noten

und Bestehen der Diplompriifung

(l) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und der Diplomarbeit sowie für die

Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote gilt § 15 entsprechend.

(2) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Fachprüfungen und die Diplomarbeit
mindestens mit der Note "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind.

(3) Wenn die Diplomarbeit mit l ,0 bewertet worden ist und der Durchschnitt aller anderen

Fachnoten der Diplomprüfung nicht schlechter als 1,2 ist, wird das Gesamtuneil "mit
Auszeichnung bestanden" erteilt.

§25
Wiederholung der Diplomprüfung

(l) Bei "nicht ausreichenden" Leistungen können die Fachprüfüngen, die Diplomkartierung

und die Diplomarbeit einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas der Diplom-

arbeit in der in § 20 Absatz 6 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Stu-

dent bei der Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch

gemacht hatte.

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Im übrigen gilt § 16

entsprechend.

§26
Zeugnis

(l) Hat ein Kandidat die Diplompriifung bestanden, so erhält er über die Ergebnisse ein
Zeugnis. In das Zeugnis wird auch das Thema der Diplomarbeit und deren Note aufgenom-

men. Ferner sind die Studienrichtung und die Studienschwerpunkte sowie - auf Antrag des
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Kandidaten - das Ergebnis der Prüfung in den Zusatzfächem und die bis zum Abschluß der

Diplomprüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufzunehmen. Im übrigen gilt
§ 17 entsprechend.

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
worden ist. Es trägt die Unterschrift des Dekans und des Vorsitzenden des Prüfungsaus-

Schusses und wird mit dem Siegel der Technischen Universität Bergakademie Freiberg

versehen.

(3) Hat der Kandidat die Diplomprüfung nicht bestanden, gilt § 17 Absatz 4 entsprechend.

§27
Diplomurkunde

(l) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten die Diplomurkunde mit dem Datum

des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Diplomgrades
beurkundet.

(2) Die Diplomurkunde wird vom Dekan und dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses

unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Bergakademie Freiberg
versehen.
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IV. S c h l u ß be Stimmungen

§28
Ungultigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprufung

(l) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushän-

digung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuß nachträglich die Noten für

diejenigen Priifungsleistungen, bei deren Erbringung der Student getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne daß
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des

Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der

Student die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Priifungsausschuß.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichäge Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen.

Mit dem unrichägen Priifungszeugnis ist auch die Diplomurkunde einzuziehen, wenn die

Prüfung aufgrund einer Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung
nach Absatz l und Absatz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prii-

fungszeugnisses ausgeschlossen.

§29
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Studenten auf Antrag

in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen

Gutachten der Priifer und in die Priifungsprotokolle gewährt.

§30
Ubergangsregelungen

(l) Diese Diplomprüftmgsordnung gilt für die ab Wintersemester 1994 im Studiengang

Geologie/Paläontologie immarikulierten Studenten.

(2) Studenten, die das Studium vor Inkrafttreten dieser Diplomprüfungsordnung begonnen

haben, können die Diplom-Vorprüfung bzw. die Diplomprüfung nach dieser Diplomprü-

fungsordnung ablegen. Das Votum für diese Diplomprüfüngsordnung muß mit der Meldung
zur ersten Prüfung der Diplom-Voqwäfung bzw. Diplompriifung nach Inkrafttreten dieser
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Diplomprülung.sordnung abgegeben werden.

Arulerenlalls gelten vom Prüfungsausschuß festzuiegcnde Ubergang.sregelungen.

§31
Inlsrafttreten

Diese Diplompriifungsorijnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtlichen

Mitteilung.sbtatt der Technischen Universität Bergakademie Freiberg in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät für Geowissenschaften,

(5eotechnik und Bergbau, des Senates (B 3/75 vom 11 . Januar 1994) sowie der Genehmigung

des Sächsischen Staatsministerium.s für Wissenschaft und Kunst vom 11. Oktober 1994 -

Akten/eichen 2-7831.11/41.

Freiherg, den 22. November 1994

r&<J^SfS^
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Rektor
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